
§36

Leitung der Wahlhandlung

(1) Der Wahlvorstand leitet die Wahlhandlung.

(2) Die Wahlhandlung wird damit eröffnet, daß der Wahlvor
steher seinen Vertreter, die Beisitzer und den Schriftführer durch 
Handschlag verpflichtet.

(3) Ist der Wahlvorstand bei Beginn der Wahlhandlung nicht be
schlußfähig, so ernennt der Wahlvorsteher die zur Beschluß
fähigkeit erforderlichen Mitglieder aus erschienenen Wählern.

(4) Der Wahlvorsteher und der Schriftführer dürfen sich während 
der Wahlhandlung nicht gleichzeitig entfernen. Verläßt einer von 
ihnen vorübergehend den Wahlraum, so ist sein Stellvertreter mit 
der Vertretung zu beauftragen.

§37
Verlauf der Wahlhandlung

(1) Vor Beginn der Wahlhandlung hat sich der Wahlvorsteher 
im Beisein von Wählern davon zu überzeugen, daß die Wahlurne 
leer ist. Die Wahlurne wird geschlossen und versiegelt. Sie darf bis 
zum Abschluß der Wahlhandlung nicht geöffnet werden.

(2) Der Wahlvorstand stellt die Wahlberechtigung des Wählers 
fest. Der Wahlberechtigte nennt dem Wahlvorstand seinen Namen 
sowie seine Wohnung und weist sich durch den Personalausweis 
der Deutschen Demokratischen Republik oder eine entsprechende 
andere amtliche Urkunde zur Person aus. Das gilt auch für Inhaber 
von Wahlscheinen. Danach werden dem Wähler die amtlichen 
Stimmzettel ausgehändigt.

(3) Inhaber von Wahlscheinen erhalten die Stimmzettel gegen 
Übergabe des Wahlscheines an den Wahlvorstand. Dabei hat der 
Wahlvorstand zu prüfen, für welche Volksvertretung der Inhaber 
des Wahlscheines gemäß § 22 Absätzen 2 und 3 stimmberechtigt 
ist. Entstehen Zweifel über die Echtheit oder den rechtmäßigen 
Besitz des Wahlscheines, so hat der Wahlvorstand über die Zu
lassung oder Abweisung des Wählers Beschluß zu fassen. Die Ent
scheidung ist in die Wahlniederschrift aufzunehmen.
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